
Zeitschrift: Volksschulblatt

Herausgeber: J.J. Vogt

Band: 1 (1854)

Heft: 9

Artikel: Betreffend die Preisfrage

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-248406

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 06.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-248406
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


— 69 —

Betreffend die Preisfrage.

Unter den eingekommenen Arbeiten über die in Nr. 4 dieses
BlatteS gestellte Preisfrage kann unzweifelhaft als die Beste
bezeichnet und mit dem Preise bedacht werden diejenige deö Herrn

I. Stukcr, Oberlehrer zu Grüncnmart.

Im Allgemeinen wurde die Tendenz der Frage vorwaltend dahin
gedeutet, alö möchte durch Auffindung neuer individuell oder gemeinsam

anzuwendender Mittel die ökonomische Lage der Lehrer verbessert
werden, um kräftige Beihülfe von Staat und Gemeinden überflüssg
zu machen. Diese Auffassung der Frage ist irrig und geht den
Zwecken derselben geradezu entgegen. Die Aufbesserung der Lchrer-
besolvungen ist nach unserer innigsten Ueberzeugung für ein kräftigeres
Gedeihen der Volksschule conclitio »ine qus nun — eine durchaus
unerläßliche Bedingung. Und ferne ist es von uns, durch die
gestellte Frage den Glauben zu pflegen: als könnte auf dem in ihr
bezeichneten Wege Genügendes in Sachen geschehen. Das aber ist
unter allen Umständen deS Mannes würdig, vorerst seine eigene Kraft
zu bemessen, bevor er nach Anderer Hülfe sich umschaut — denn erst
dann hat er auch für fernere schritte sittlich freien Boden und sind
seine Ansprüche gerechtfertigt. —

Bevor untersucht wird: „was kann und soll von Staat nnd
Gemeinden zur ökonomischen Besserstellung der Lehrer geschehen?" möchten

wir eben das Kapitel der „Nebenbeschäftigungen" zur klaren uno
gründlichen Erörterung gebracht wissen, und' weiden die Diskussion
darüber eröffnen durch Mittheilung der Eingangs bezeichneten Arbeit.

Schul-Ehronik.

B?rn. Dem Vernehmen nach sollen auch von der Vorsteher-
schaft der Kantonalschulsvnode Schritte geschehen, um die definitive
Erlassung eines Gesekes über die Stiftung einer Leb rerv ensions -
k a ssa durch obligatorische Abzüge an den Besoldungen zu hintertreiben.
Wir sind überzeugt, daß die Vorsteherschaft hierin ganz im Sinn und
Willen der großen Mebrheit der bcrnischcn Lehrer" bandelt, nnd wünschen

deßhalb ihren Maßnahmen den besten Erfolg. — So dringend
wunschbar eine Pensions- und Altcrskasie Angesichts unserer Schul-
zuiräude sein muß, eben so unpraktisch und zweckwidrig ist deren
Gründung durch Abzüge von Besoldungen, die ohnebin in großer
Zabl zu den kärglichsten geboren, welche je in vorgerücktern Staaten

für ^chulstcllcn ausgesetzt sind. — Und wie verhielte eS sich wobl
mit der rechtlichen Begründung jener BesoldungSabzügc Wären
sie nicht dem Wesen nàch gleich einer ausnahmsweise« förmlichen
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